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Von der Censur gestattet

Nr. 59.) Dorpat, den 5- Mai 1869.



Kono am 2. September 18 67.

§er Segen, welchen zweckmäßig begründete Familien-Legate 

erfahrungsmäßig bringen, hatte den Landgerichts -Secre- 
tairen August von Dehn in Dorpat veranlaßt, die Mit­
glieder der Familie von Dehn zu einer derartigen, mit 
gemeinschaftlichen Kräften derselben zu erzielendeu, Familien­
Stiftung aufzufordern. Derselbe hatte zu diesem Zwecke 
einen Entwurf der Statuten einer solchen Stiftung als 
Project zur Vorlage ausgearbeiter und mit einer Stamm­
tafel der Familie,--------zu dieser rechnend zunächst die 
stammverwandten Nachkommen des ün Jahre 1723 in 
Reval verstorbenen dasigen Aeltermanns großer Gilde, 
Namens Arnold Dehn, soweit dieselben ihm bis dahin 
urkundlich nachweisbar geworden waren, — sammt Be­
schreibung versehen, als Manuscript drucken lassen und 
demnächst an die Mitglieder der Familie bei der brief­
lichen Bitte dd. 30. September 1866 versandt, daß ihm 
die Ausstellungen und Abänderungs-Vorschläge, welche 
die einzelnen Familienglieder zu dem gedachten Entwürfe 
zu machen haben möchten, von denselben behufs ihrer 
Zusammenstellung verlautbart werden mögen bei der gleich­
zeitigen Benachrichtigung, ob das betreffende Familienglied 
an der in Anregung gebrachten Stiftung sich zu betheili­
gen überhaupt gesonnen sei oder nicht.
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Es hatten hierauf fast sämmtliche Mitglieder der 
Familie ihre Bereitwilligkeit erklärt, der in Vorschlag ge­
brachten Familienstiftung im Principe beitreten zu wollen, 
ihre Remarque's und Abänderungsvorschläge zu dem vor­
gedachten Statuten-Entwurfe dem Landgerichts-Secretairen 
August von Dehn in Dorpat übersandt und als die 
geeignetste Zeit für eine gemeinschaftliche Berathung die 
März-Geschäftszeit in Reval im Jahre 1867 bezeichnet. 
— Demgemäß hatte derselbe diejenigen Mitglieder der 
Familie, welche ihre principielle Bereitwilligkeit des Bei­
tritts zu dem Unternehmen declarirt hatten, mittelst brief­
lichen Circulairs dd. Januar 1867 zu einer auf den 
4. März 1867 anberaumten Conferenz nach Reval ein­
geladen, welche jedoch daselbst auf allgemeinen Wunsch 
der betheiligten Personen auf den 5. März 1867 vertagt 
wurde. Zu derselben hatte der Senior der Familie, 
der Herr Hofrath Gottlieb Arnold von Dehn, das ge­
eignete Local in dem, seiner Frau Gemahlin Emilie von 
Dehn, geb. von Staal, gehörigen, in der Stadt Reval 
an der Langstraße sub Nr. 104 belegenen Hause gefälligst 
zur Disposition gestellt.

Am 5. März 1867, Vormittags 12 Uhr, hatten sich 
nun daselbst versammelt:

1) der Herr Hofrath Gottlieb Arnold von Dehn, 
Senior der Familie;

2) dessen Sohn, der Herr dim. Lieutenant Alexander 
Peter von Dehn, Arrendator des publ. Gutes Hei- 
nladra in Livland;

3) der Herr Alexander Gottlieb Johann von Dehn, 
Erbherr des Gutes Selliküll in Ehstland;
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4) der Herr Landgerichts-Secretair August von Dehn 
in Dorpat;

5) der Herr dim. Hakenrichter Joachim Heinrich von 
Dehn, damals Eigenthümer des Gutes Rahola in 
Ehstlayd;

6) der Herr Districts-Inspector Joachim von Dehn, 
Eigenthümer des Gutes Mehheküll in Ehstland, für 
sich und zugleich als erbetener Stellvertreter seines 
Vaters, des Herrn dim. Kreisdeputirten August 
Johann von Dehn, Eigenthümers des Gutes Weltz 

in Ehstland;
7) der Herr dim. Kreisrichter Alexander von Dehn, 

Eigenthümer des Gutes Raggaser in Ehstland, für 
sich und zugleich als erbetener Stellvertreter seiner 
Söhne, des Herrn Obrist Joachim Eduard Georg, 
des Herrn Obrist Jacob August Eduard und des 
Herrn Revidenten Carl Gebrüder von Dehn;

8) dessen Sohn, der Herr Hakenrichter Paul Hein­
rich von Dehn, Arrendator des Gutes Kieckell in 

Ehstland;
9) btr Herr Generalmajor Carl Heinrich von Dehn, 

Eigenthümer der Güter Kono und Tamsal in Ehst­
land, für sich und zugleich als erbetener Stellver­
treter des Herrn Majoren Alexander von Dehn 

aus dem Hause Weltz.
Es kamen nun zunächst die zu dem vorgedachten Ent­

würfe von Statuten der Stiftung der Familie von Dehn 
eingegangenen, von dem Landgerichts-Secretairen August 
von Dehn zusammengestellten Remarque's und Ergänzungs- 
nnd Abänderungs-Vorschläge der verschiedenen Familien­
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glieder zur Tiscussion und Berathung, und ward hierin 
am Nachmittage des 5. März fortgefahren und darauf, 
— nachdem sich die anwesenden vorgedachten Personen 
für sich und ihre angezeigten Mandanten über die der 
Stiftung zu Grunde zu legenden Principien und die be­
treffenden Veränderungen und Ergänzungen des Statuten­
Entwurfes in Einigkeit verständigt hatten, — der Land­
gerichts - Secretair August von Dehn mit der Redaction 
desselben behufs Vorlage an die versammelten Familien­
glieder betraut. Dieses Auftrages entledigte sich derselbe 
am 7. März 1867, indem er die von ihm in Gemäßheit 
der stattgehabten Berathung und Verständigung gefaßte 
Redaction der Statuten den übrigen, zur Stelle befindli­
chen, Familiengliedern vorlegte.

Diese Redaction, hie und da sofort emendirt, wurde 
daun von Wort zu Wort verlesen und schließlich von den 
vorgedachten Gliedern der Familie für sich und Namens 
ihrer angezeigten Mandanten genehmigt bei der Erklärung, 
daß sie und ihre Mandanten der auf Grundlage solcher 
Redaction zu creirenden Stiftung der Familie hiemit bei­
träten. Es ward darauf der Landgerichts-Secretair August 
von Dehn beauftragt, die zur obrigkeitlichen Confirmation 
der in gesetzlicher Weise zu verschreibenden und von den 
Stiftern zu unterschreibenden Stiftungsurkunde nöthigen 
Demarchen zu machen und je nach dem Resultate dersel­
ben die besagte Urkunde unter den Stiftern behufs ihrer 
Unterzeichnung circuliren zu lassen, oder der einzuberu­
fenden Versammlung der Stifter Bericht zu erstatten, zu 
welcher der Herr Generalmajor Carl Heinrich von Dehn 
zum 2. September 1867 auf sein Gut Ko no freundlichst 
einlud, so daß der terminus conveniendi daselbst am 1., 
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die Familienzusammenkunft aber am 2. September 1867 
stattfinden sollen.

Zugleich ward beliebt, daß in der zur gerichtlichen 
Corroboration vorzustellenden Stistungsurkunde die allge­
meine, statutenmäßige Beitritts-Berechtigung zur Familien- 
Stistung aus die Nachkommen des, urkundenmäßig 
nachweisbaren entferntesten gemeinschaftlichen 
Stammvaters der Stifter zu extendiren sei, so daß 
hiernach also in den vorgedachten Statuten überall, wo 
die Beitritts-Berechtigung der einzelnen Person seither von 
deren ehelichen Abstammung von dem i. 1.1723 verstorbenen 
Aeltermanne Arnold Dehn abhängig gemacht worden, in 
die Stelle dieses letzteren der Name des urkundenmäßig am 
weitesten hinaufreichenden Stammvaters des letzteren 
zu substituiren wäre. Mit der eventuellen, desfallsigen 
Ermittelung und resp. der damit zusammenhängenden Re­
dactions-Abänderung der Statuten wurde der Landgerichts- 
Secretair August von Dehn betraut und gleichzeitig be­
auftragt, die etwaige gemeinschaftliche Stammesangehö- 
hörigkeit der in Finnland vorhandenen oder aus Finnland 
entsprossenen Glieder der dasigen Familie „von Daehn" 
zu der Familie „Dehn" und resp- „von Dehn" in 
genügender Weise zu ermitteln und für den Fall, daß 
beide diese Familien in der That nach gewiesen er ge­
meinschaftlicher. Abstammung sein sollten, die Finnländer 
von Daehn zum Beitritt zur Familienstiftung auffordern 
zu dürfen, — diejenigen zum Beitritt zur Familienstif­
tung in Gemäßheit der vereinbarten Statuten derselben 
berechtigten Personen aber, welche ihren Beitritt zur Stif­
tung principiell seither noch nicht deelarirt haben und 
überhaupt sich zur Conferenz nicht eingefunden, von der 
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duf den 2. September 1867 angesetzten Familienversamm­
lung und deren Zweck in Kenntniß zu setzen.

Nachdem der Herr Landgerichts-Secretair August von 
Dehn die theils von ihm selbst weiter ermittelten, theits 
ihm von dem Herrn dim. Kreisdeputirten August Johann 
von Dehn zu Weltz und dem Herrn Hofrath Gottlieb 
Arnold von Dehn in Reval gütigst mitgetheilten, die Fa­
milie und Glieder derselben betreffenden Schriftstücke und 
Doeumente vorgelegt hatte, — wurde beliebt, daß die 
Stiftungsurkunde nach erfolgter ihrer obrigkeitlichen Be­
stätigung separirt von der Stammtafel in genügender 
Anzahl von Exemplaren als Manuscript durch den Druck 
zu vervielfältigen fein werde.

Weiter ward von dem Herrn Joachim von Dehn- 
Mehheküll und dem Herrn Alexander Peter von Dehn- 
Heimadra unter allseitigem Anklange in Vorschlag gebracht, 
И neben der von der Stiftungs - Administration in Zu­
kunft zu führenden Stammtafel ein photographisches Album 
der Familienglieder eingerichtet werde. Der Herr Land- 
gerichts-Secretair August von Dehn verpflichtete sich, die­
sen Vorschlag bei Megenheit der Notification der aus den 
2. September 186T anberaumten Familienzusammenkunft 
Zur Kenntniß der betreffenden Familienglieder zu bringen.

Schließlich wurde die Summe von ß6 Rbl. S. zur 
Bestreitung der nothwendigsten Bedürfnisse der, laut au­
thentischer Mittheilung, an der Wassersucht in Reval in 
dürftigen Verhältnissen krank darniederliegenden, den an­
wesenden Stiftern stammverwandten, hochbetagten Jung­
frau ^Hedwig Margaretha Dehn zufammengeschossen, 
und übernahm es gütigst Fräulein Olga Marie von 
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Dehn, diese ihr behändigte Summe zu deren vorgesehenem 
Zweck verwenden zu wollen.

Den Vereinbarungen der vorgedachten, im März 1867 
in Reval abgehaltenen Conferenz gemäß hatte nun der 
Herr Landgerichts-Secretair August von Dehn die Notifi­
cation dd. 2. August 1867 an die Familienglieder er­
gehen lassen.

Derselben entsprechend, hatten sich am heutigen Tage, 
den 2. September 1867, aus dem, dem Herrn General­
Majoren Carl Heinrich von Dehn gehörigen, Gute 
Ko no im Klein St. Marien'schen Kirchspiele versammelt:

1) der Herr dim. Kreisdeputirte August Johann von 
Dehn - Weltz;

2) der Herr dim. Kreisrichter Alexander von Dehn- 
Raggafer;

3) der Herr General Carl Heinrich von Dehn-Kono;

4) der Herr dim. Hakenrichter Joachim Heinrich von 
Dehn;

5) der Herr Kirchspielsrichter August Julius von 
Dehn-Emmomäggi;

6) der Herr Landgerichts-Secetair August von Dehn;
7) der Herr Districts-Inspector Joachim von Dchn- 

Mehheküll;

8) der Herr Major Alexander von Dehn in Pleskau;

9) der Herr Obrist Eduard von Dehn;
10) der Herr Revident Carl von Dehn;

11) der Herr Hakenrichter Paul Heinrich von Dehn;

12) der Herr Cornet Georg Joachim von Dehn;
13) die Frau Marie von Dehn-Kieckell;
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14) das Fräulein Marie von Dehn;

15) das Fräulein Ulrike von Dehn;

16) das Fräulein Marie Elisabeth von Dehn.

Der Herr Landgerichts-Secretair August von Dehn 
referirte nun zunächst Folgendes:

Er habe zur Erfüllung des ihm rücksichtlich der obrig­
keitlichen Confirmation der vereinbarten Stiftungs-Sta­
tuten zu Theil gewordenen Auftrages zunächst für uner­
läßlich gehalten, zu ermitteln einmal, welchen Betrages 
der Krepostwerthbogen sein müsse, auf welchem die Stif­
tungsurkunde zu verschreiben sei, und dann, ob der In­
halt derselben überall als milden bestehenden Gesetzen so weit 
conform erachtet werde, daß ihrer gerichtlichen Confirma­
tion nirgend ein Hinderniß erwachse. Er, Referent, habe 
sich zu solchem Behuf unter Vorstellung der am 5. März 
1867 vereinbarten Stiftungs - Statuten an's Livländische 
Hofgericht gewandt und von diesem mittelst Resolution 
dd. 9. August c. Nr. 3916 zum Bescheid erhalten, daß 
die Stiftungsurkunde auf einem Werthbogen bis 21,000 
Rbl. S. zu verschreiben sei. Ferner habe er von maaß- 
gebender Stelle einige Ausstellungen zum Text der ver­
einbarten Statuten exportirt und, da dieselben jedenfalls 
begründet gewesen, — die Fassung der Statuten in den 
entsprechenden Paragraphen demnach zurechtzustellen fich 
erlaubt. Die ihm zu Theil gewordenen Ausstellungen seien 
folgende gewesen:

a) daß für den Beitritt zur Familienstiftung seitens 
anderer Personen, als der Stifter, — der äußere 
Nachweis nicht vorgesehen worden sei.
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Er habe daher hierin im § 1 der Statuten durcb 
Einschaltung des betreffenden Passus Genüge geleistet.

b) Daß in der Einleitung zu den vereinbarten Sta­
tuten die Stifter als Glieder der Familie von Dehn 
und Nachkommen eines nicht als adelige Person 
angegebenen Stammvaters des Familien - Namens 
Dehn aufgesührt werden, gleichwohl aber zur Bei­
trittsberechtigung die Abstammung von diesem und 
die gleichzeitige Berechtigung des beitretenden Jn- 
dividui zur Führung des Familiennamens „Dehn" 
gefordert sei, während doch jedes eheliche Mitglied 
der Familie „von Dehn" zwar ein Nachkomme 
jenes Stammvaters sein könne, nicht aber gleich­
zeitig den Familiennamen „Dehn" und „von Dehn" 
zu führen berechtigt sein könne.

Er, Referent, habe daher überall an einschlagender 
Stelle den betreffenden Passus also verändert, daß es 
heiße: „Familienname Dehn" oder resp. „von Dehn" u. s. w., 
— und entsprechend auch den Text der Einleitung zu den 
Statuten umredigirt.

Zugleich habe er, Referent, in den Statuten in Ge­
mäßheit des ihm gewordenen Auftrages den nachgewiese­
nen entferntesten Stammvater der Stifter, den im Jahr 
1657 in Reval verstorbenen Arnold Dehn, in den Tert 
eingeführt, — bezüglich der etwaigen Stammesangehörig­
keit der Finnländischen von Daehn aber ungeachtet aller 
Bemühungen seither keine Auskünfte erhalten, wodurch 
vorzüglich denn auch eine frühere Legalisirung der Stif­
tungsurkunde nicht zu effectuiren gewesen sei.
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c) Daß im § 381. c. die Publication der über Spieler 
und Verschwender zu errichtenden Vermögens-Ad­
ministration ohne vorgängige Genehmigung der com- 
petenten Behörde vorgesehen sei.

Er, Referent, habe deshalb an bezüglicher Stelle 
einen Passus hineingebracht, nach welchem die nachzusu­
chende Bestätigung der, Spielern und leichtsinnigen Ver­
schwendern von der Familien-Versammlung gesetzten Ver­
mögens - Verwalter der competenteu Behörde Vorbehalten 
bleibe.

d) Daß im § 36 1. c. alle Familienglieder, also auch 
die der Stiftung nicht beigetretenen verpflichtet wor­
den seien, über in ihrer engeren Familie vorkom­
mende Geburts-, Sterbe-Fälle rc. dem geschäft­
führenden Administrator Mittheilung zu machen.

Er, Referent, habe daher den resp. § dergestalt in 
der Redaction verändert, daß die bemeldete Verpflichtung 
sich nur aus die der Stiftung angehörenden Familienglie­
der beziehe.

Er, Referent, übergebe nunmehr:
1) die dergestalt, jedoch ohne Alteration der leiten- 

Principien, hie und da in der Redaction veränderte, auf 
denl gesetzlichen Werthbogen ä 45 Rbl. S. mundirte Stif­
tungsurkunde dd. 5. März 1867, sammt Duplicate zur 
Unterschrift der Stifter;

2) die eingangsgedachten Schriftstücke, als:
a) das erste, zur Vorlage entworfene, gedruckte Statu- 

tenproject;
b) das an die Familienglieder ergangene Circulair dd.

30. September 1866;
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das mit der Zusammenstellung der eingegangenen
Remarque's der Familienglieder versehene Exemplar 
des Statuten - Projects ;

d) das an die Familienglieder ergangene Circulair dd. 
Januar 1867;

e) die im März 1867 vereinbarten Stiftungsstatuten;

f) das an die Stifter ergangene Circulair dd. 2. Au­
gust 1867 -

als historisches Material zur Asservation bei den Acten 

der Stiftung.

Weiter referirte der Herr Landgerichtssecretair August 
von Dehn: 1) daß die Jungfrau Hedwig Margaretha 
Dehn am 9. Mai 1867 mit Tode abgegangen und von 
der zu ihrem Besten dem Fräulein Olga Marie von 
Dehn behändigten Summe der Betrag von 19 Rbl. S. übrig 
geblieben sei. Die Geber dieser Summe bestimmten dar­
aus, daß selbige 19 Rbl. S. der Wittwe Elisabeth 
Panin, geb. von Dehn in Riga, in Berücksichtigung 
deren mittellosen Lage zuzuwenden seien, — und 2) Laß 
das Fräulein Elisabeth Dorothea von Dehn in Reval 
der Stiftung beitrete, jedoch sich durch Erlegung des sta­
tutenmäßigen Betrages von der Zahlung Ler jährlichen 
Beiträge für ihre Lebensdauer freikaufe.

Es wurden nunmehr die auf dem Werthbogen ver­
schriebenen Statuten der Familienstiftung sammt Duplicat 
von Wort zu Wort verlesen, von den anwesenden, zu der­
selben beitretenden vorgedachten Personen genehmigt und 
demnächst unterschrieben, auch der Langerichtssecretair Au­
gust von Dehn mit der Beschaffung ihrer gerichtlichen Cor­
roboration beauftragt.
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Hierauf wurden die seither originirten, die Stiftung 
betreffenden allgemeinen Unkosten, laut vorgelegter Speci­
fication groß 125Vs Rbl. S., von den volljährigen männ­
lichen Stiftern erlegt und der Betrag von 4 Rbl. 53 Cop. 
S. zum Besten der Frau Elisabeth Panin, geb. von Dehn 
eingezahlt, dessen Behändigung an dieselbe dem Herrn 
Landgerichtssecretairen August von Dehn übertragen wurde.

Hienächst sand die Wahl der Administratoren 
der Familien-Stiftung Statt.

Es erhielten hiezu

der Herr Landger.-Secr. August von Dehn 12 Stimmen, 
„ „ dim. Kreisdep. August von Dehn 10 „
„ „ dim. Kreisrichter Alexander von

Dehn ....... 9 „
„ „ Heinrich von Dehn-Kono . . 5 „
„ „ Carl von Dehn in Dorpat . . 3 „

Es waren also als zu Administratoren erwählt 
zu verschreiben:

der Herr Landgerichts-Secretair August von Dehn in 
Dorpat,

„ „ dim. Kreisdeputirte August Johann von
Dehn zu Weltz und

„ „ dim. Kreisrichter Alexander von Dehn zu
Raggaser.

Aus der Zahl der somit gewählten Administratoren 
wurde zum geschäftsührenden Administrator der 
Landger.-Seeretair August von Dehn in Dorpat creirt.

Aus dem nun eröffneten Scrutinio über die Wahl 
der Substitute der Administratoren gingen hervor:
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Herr Carl von Dehn in Dorpat mit . 16 Stimmen,
„ Major Alexander von Dehn mit 11 „
„ Julius vonDehn-Emmomäggi mit 11 „
„ Heinrich von Dehn zu Kieckel mit 2 „
„ Heinrich von Dehn (früher Ra-

hola) mit ..... 2 „
. „ Joachim von Dehn-Mehheküll mit 2 „
„ Alexander von Dehn-Heimadra

mit ........ 2 „

Es waren mithin als zu substituirten Admini­
stratoren erwählt zu verschreiben:

der Herr Revident Carl von Dehn in Dorpat,
„ „ Major Alexander von Dehn in Pleskau,
„ „ Julius von Dehn-Emmomäggi.

Nachdem die anwesenden Stifter und Stifterinnen 
ihre Beiträge pro 1867/es, — den Rubel Silber —- 120 
Copeken S. gerechnet, — eingezahlt hatten, auch das 
Freikauf-Kapital für Fräulein Elisabeth von Dehn einge­
gangen war, wurde beliebt, daß die letztgedachten Sum­
men in Livländischen 5 % unkündigbaren Pfandbriefen 
anzulegen seien.

Darauf ward in der Mitte des Herrenhofes zu Kono 
zum Gedächtniß des heutigen Tages, zugleich des Ge­
burtstages der, am 2. Sept. 1779 geboren gewese­
nen , am 4. Mai 1853 auf Kono verstorbenen 
Frau Ulrike Charlotte von Dehn, geb. Jenken, 
— unter allseitiger Betheiligung der anwesenden Personen 
eine Eiche gepflanzt, und alsdann, nach Genehmigung 
der Redaction dieses Protocolles seitens der anwesenden 



16

Stifter und Stifterinnen, die heutige Familien-Versamm- 
lnng geschlossen.

August von Dehn.
August von Dehn-Weltz.
Alexander von Dehn-Raggafer.
C. H. v. Dehn-Kono.
M. v. Dehn-Kieckel. •
C. v. Dehn.
H. von Dehn.
E. von Dehn.
I. v. Dehn-Mehheküll.
H. v. Dehn.
G. v. Dehn.
A. v. Dehn, Major.
M. v. Dehn, Reval.
U. v. Dehn.
M. v. Dehn.


